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§ 616 ZPO Verfahren
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Das Verfahren über die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs und die Klage auf Feststellung des

Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs richtet sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes über

das Verfahren vor den Gerichtshöfen erster Instanz, das Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten Titel

richtet sich nach den Bestimmungen des Außerstreitgesetzes über das Verfahren erster Instanz.

2. (2)Auf Antrag einer Partei kann die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen werden, wenn ein berechtigtes Interesse

daran dargetan wird.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 616 ZPO Verfahren
	ZPO - Zivilprozessordnung


